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Checkliste: Die Ablehnungsgründe bei Teilzeitwunsch Ihres Mitarbeiters

Prüfen Sie zunächst, ob einer der folgenden formalen Ablehnungsgründe vorliegt:

	ABLEHNUNGSGRUND
	

	Der Mitarbeiter stellt seinen Antrag mündlich statt in Textform (z. B. per E-Mail).
	☐
	Der Antrag ist unspezifisch, weil er nicht angibt, ab wann und in welchem Umfang die Arbeitszeit verringert werden soll. (Die gewünschte Vertei-lung der Arbeitszeit muss nicht angegeben werden.)
	☐
	Das Arbeitsverhältnis des Mitarbeiters besteht seit höchstens 6 Mona-ten.
	☐
	Sie beschäftigen höchstens 15 Arbeitnehmer ohne Auszubildende bei einer unbefristeten Arbeitszeitverringerung bzw. 45 bei Brückenteilzeit.
	☐
	Bei Brückenteilzeit: Sie beschäftigen höchstens 200 Arbeitnehmer und je angefangene 15 Arbeitnehmer befindet sich bereits ein Mitarbeiter in Brückenteilzeit (Zumutbarkeitsgrenze).
	☐
	Ein Antrag auf Brückenteilzeit wird verspätet gestellt, d. h. keine 3 Mo-nate vor dem gewünschten Beginn.
	☐
	Ein erneuter Antrag wird zu früh gestellt, d. h. vor Ablauf von
• 2 Jahren nach Zustimmung bei unbefristeter Teilzeit, 
• 1 Jahr nach Rückkehr zur alten Arbeitszeit bei Brückenteilzeit, 
• 2 Jahre nach berechtigter Ablehnung aus betrieblichen Gründen, 
• 1 Jahr nach Ablehnung aufgrund der Zumutbarkeitsgrenze bei Brücken-
   teilzeit.
	☐
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